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Öffentliche Bekanntmachung

Haushaltssatzung
Geänderte Haushaltssatzung der Stadt Halle (Saale)
für das Haushaltsjahr 2026
Aufgrund des § 100 Kommunalver-

fassungsgesetz des Landes Sachsen- 

Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBI. 

LSA 2014, S. 288, zuletzt geändert 

durch das Gesetz vom 26.06.2025, 

GVBl. LSA S. 410) hat die Stadt Hal-

le (Saale) die folgende, vom Stadt-

rat in der Sitzung am 25.03.2026 

und durch Beitrittsbeschluss vom 

27.05.2026 beschlossene Haushalts-

satzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushalts-

jahr 2026, der die für die Erfüllung 

der Aufgaben der Stadt Halle (Saale) 

voraussichtlich anfallenden Erträge 

und entstehenden Aufwendungen so-

wie eingehenden Einzahlungen und 

zu leistenden Auszahlungen enthält, 

wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf

� 980.604.493 EUR

b) Gesamtbetrag der Aufwendungen 

auf� 1.118.790.829 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen 

aus laufender Verwaltungstätigkeit 

auf� 951.378.667 EUR

b) Gesamtbetrag der Auszahlungen 

aus laufender Verwaltungstätigkeit 

auf� 1.062.477.597 EUR

c) Gesamtbetrag der Einzahlungen 

aus der Investitionstätigkeit auf

� 79.945.200 EUR

d) Gesamtbetrag der Auszahlungen 

aus der Investitionstätigkeit auf

� 157.388.400 EUR

e) Gesamtbetrag der Einzahlungen 

aus der Finanzierungstätigkeit auf

� 77.513.200 EUR

f) Gesamtbetrag der Auszahlungen 

aus der Finanzierungstätigkeit auf

� 39.947.545 EUR

festgesetzt.

§ 2

1.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen 

Kreditaufnahmen für Investitionen 

und Investitionsförderungs-maßnah-

men (Kreditermächtigung) wird zur 

Kita- und Schulerweiterung (inkl. 

Campus Neustadt), dem Brand- und 

Katastrophenschutz, dem Brand-

schutz in Verwaltungsgebäuden so-

wie ausgewählten Tiefbaumaßnah-

men auf 67.576.200 EUR festgesetzt.

2. 

Der Gesamtbetrag der vorgesehe-

nen Kreditaufnahme im Rahmen 

der Finanzierung der Energiewen-

de (Kreditermächtigung) wird auf 

9.000.000  EUR festgelegt. Die Kre-

ditermächtigung bleibt bis zur Frei-

gabe durch die Kommunalaufsicht 

gesperrt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehe-

nen Ermächtigungen zum Eingehen 

von Verpflichtungen, die künftige 

Haushaltsjahre mit Auszahlungen 

für Investitionen und Investitionsför-

derungsmaßnahmen belasten (Ver-

pflichtungsermächtigungen), wird auf 

253.116.800 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditäts- 

kredite zur Sicherung der Zahlungs-

fähigkeit wird auf 600.000.000 EUR 

festgesetzt.

§ 5

Die Stadt Halle (Saale) hat unver-

züglich eine Nachtragssatzung zu 

erlassen, wenn bisher nicht veran-

schlagte oder zusätzliche Aufwen-

dungen/Auszahlungen sowie Minder- 

erträge/-einzahlungen bei einzelnen 

Haushaltsposten in einem Verhältnis 

zu dem Gesamtvolumen erheblichen 

Umfangs auftreten werden. Erheb-

lich ist eine Veränderung von 2 % der 

Gesamterträge.

Halle (Saale), den 28. Mai 2026

� Dr. Alexander Vogt

� Oberbürgermeister

Mit Schreiben vom 04.05.2026, Ak-

tenzeichen: 206.4.1-10402-HAL-

HH2026, hat das Landesverwal-

tungsamt Sachsen-Anhalt folgende 

Entscheidung zur Haushaltssatzung 

für das Haushaltsjahr 2026 getroffen:

1. Von einer Beanstandung des Be-

schlusses über die Haushaltssatzung 

2026 wird abgesehen.

2. Es wird angeordnet, dass die 

Stadt Halle (Saale) bis spätestens 

30.11.2026 ein Haushaltskonsoli-

dierungskonzept beschließt, das 

verbindliche und wirksame Schritte 

vorsieht, mit denen die Stadt in den 

folgenden Jahren eine Rückkehr zu 

einem ausgeglichenen Haushalt be-

absichtigt. Die Stadt hat zudem bis 

spätestens 30.09.2026 unter Hinzu-

ziehung eines externen Sachverstän-

digen eine umfassende Analyse der 

Ursachen der Kostensteigerungen im 

Bereich der Hilfen zur Erziehung vor-

zunehmen.

3. Die Genehmigung für den Gesamt-

betrag der vorgesehenen Kreditauf-

nahmen für Investitionen und lnves-

titionsfördermaßnahmen wird nur 

bis zu einer Höhe von 76.576.200  € 

erteilt. Im Übrigen wird die Geneh-

migung versagt.

4. Der in § 3 der Haushaltssatzung 

für das Haushaltsjahr 2026 festge-

setzte Gesamtbetrag der Verpflich-

tungsermächtigungen in Höhe von 

270.478.800 €, der im Umfang 

von 200.403.100 € der Genehmi-

gung bedarf, wird nur in Höhe von 

183.041.100 € genehmigt. Im Übrigen 

wird die Genehmigung versagt.
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5. Der Höchstbetrag der Liquiditäts-

kredite zur Sicherung der Zahlungs-

fähigkeit in Höhe von 600.000.000 € 

wird genehmigt.

6. Es wird angeordnet, dass durch den 

Oberbürgermeister mit Vollziehbar-

keit der Haushaltssatzung eine haus-

haltswirtschaftliche Sperre verfügt 

wird, die sicherstellt, dass der Saldo 

aus laufender Verwaltungstätigkeit 

gegenüber dem im Finanzhaushalt 

ausgewiesenen Betrag um mindes-

tens 20,0 Mio. € verbessert wird. Die 

Stadt hat zudem bis zum Ablauf des 

Haushaltsjahres eine Wiederbeset-

zung unbesetzter oder freiwerdender 

Stellen zu unterlassen. Abweichun-

gen hiervon sind nur in Ausnahmefäl-

len bei Stellen zulässig, deren Nach-

besetzung zur Aufgabenerfüllung der 

Stadt zwingend erforderlich ist.

Mit Beschluss VIII/2026/02664 trat 

der Stadtrat am 27.05.2026 dem Be-

scheid des Landesverwaltungsamtes 

Sachsen-Anhalt bei. 

Die Haushaltssatzung und der Haus-

haltsplan 2026 werden ab dem 

29.05.2026 im Internet auf der Seite 

der Stadt Halle (Saale) veröffentlicht. 

Halle (Saale), den 28. Mai 2026

� Dr. Alexander Vogt

� Oberbürgermeister
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Die vorstehende Haushaltssatzung 
wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.

Halle (Saale), den 28.05.2026

� Dr. Alexander Vogt
� Oberbürgermeister
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